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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.01.1987

Norm

ABGB §614

Rechtssatz

Schon nach ihrem Wortlaut beinhaltet die Bestimmung des § 614 ABGB nur eine Auslegungsregel. Der Substitut kann

daher beweisen, daß der Erblasser tatsächlich eine den Erben in weiterem Ausmaß beschränkende Verfügung tre7en

wollte.
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